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REJUB~IK ÖSlii.ERREICH 
BUNDESMINISlfERIUM 

FÜR WIRTSCHAFTLICHE A;NGELEGENHEITEN 
) { 

1011 Wien, Stubenring 1 

Telefon 0222/7500 

\ Name des Sachbearbeiters: 

I Geschäftszahl 14.r732/4-I/10/87 OR. ])r. Malousek 
Klappe 5035 Durchwahl 

Fernschreib-Nr. 111145, 111780 

L 

( 
An das 
PräSidtUm des Nationalrates 
Parlament 
1017 [' Wien 

J 

J 
r 

j 

, 
I 

Bitte in der Antwort die 

Geschäftszahl dieses 

Schreibens anführen. 

~ '" ~ .- ~ ,~~, c. I ~ 5-~~'--•• -,. • .., 

'. , • J -~.-iC ! i .. :.;.:,.\; 1 VVU;,i-' 
B~tr.: ]~ntiNUrf eines Bundesgesetzes, 
ait dem das Sonderabfallgesetz ge-

Z, ... _____ ... _ .... .. _~ . .Q -Gljf9..J!t 

~
. dert wird; 

egutachtungsverfahren; 
: essortstellungnahme 
} 
I 
1 

I 
) 

Datum: 22. JUL/1987 

I VnrteilL ~. 2: J.uli 1987 fJo 
'---- ,-~ --,~,," 

~nter Bezugnahme auf die Entschließung des Nationalrates 

~nläßlich der Verabschiedung des Geschäftsordnungsgesetzes, 
1 

:63GBl.Nr. 178/1961, beehrt s ... ""!h das Bu.:"ldesministe:rium ::-ür . ..... 
w\irtschaftliche Angelegenheiten 25 Ausfertigungen seiner 
Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
daß Sonderabfallgesetz geändert wird, zu übermitteln. 

25 'Beilagen 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

Wien, am 14. Juli 1987 
Für den Bundesminister: 

J e 1 i n e k 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN 1011 Wien, Stubenring 1 

Telefon 0222/7500 

Name des Sachbearbeiters: 

I Geschäftszahl 14.732/ 4-I/ 1 0/87 OR. ])r. Halousek 
Klappe 5035 Durchwahl 

Fernschreib-Nr. 111145, 111780 

L 

An das 
Bundesministerium für Umwelt, 
Jugend und Familie 

Radetzkystr. 2 
1031 \;7ien 

Betr. :J<Jntvrurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Sonderabfallgesetz ge­
i:indert wird; 
..Begutachtungsverfahren; 
R8ssortstellungnahme 

Bitte in der Antwort die 

Geschäftszahl dieses 

Schreibens anführen. 

Termin: 

24. Juli 1987! 

Unter Bezugnahme auf die do. Aussendung vom 25. fifai 1987, 

Zl. I-31.035/20-3/87, beehrt sich das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Angele gen...1J.e i ten mitzuteilen, daß der Entwurf 

eines Bundesgesetzes, mit dem das Sonderabfallgesetz geändert 
wird, vom ho. Rpssortstandpunkt zu folgenden Bemerkungen An­
laß gibt: 

A. Allgemein 

1. Grundsätzlich bestehen Zweifel dahingehend, daß mit der 
gegenständlichen im Entvrurf vorliegenden Novelle zum Sonder­

abfallgesetz die Probleme der Sonderabfallentsorgung in Öster­
reich gelöst werden können. Dagegen ist anzunehmen, daß die 

vorgesehene lIBetriebsbewilligung für alle Einrichtungen zur 
Sammlung oder Beseitigung von Sonderabfällen" sowie die Aus­
fuhrbewilligung zu einer beträchtlichen zusätzlichen Büxo­
kratisierung führen würden. 

Um dem dringend notwendigen Bedarf an Sonderabfalldeponien in 
Österreich zum Durchbruch zu verhelfen, erscheint aus ho. Sicht 
die :';:;inräumung der Höglichkeit einer Enteignung zwecks Er­

richtung solcher Anlagen begrüßenswert. 

./. 
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2. AllgF:mein gesehen muJ bedauert vlP,rden, daß auch mit dAm 

vorliegenden HovAllierungsentvrurf die GC'legel1hei t versäumt 

wurde, im gelt0ndel1 Sonderabfallgesetz bestehende tp.rmino­

logische und formale LJngp,nauigk~dten zu besei tigl'm. 

,So 1'rurde aufgrl.1nd des § 16 des gel tenden Sonc1erabfallgp.setzes 

mit der Verordnung des Bundesministers für Gesundheit und Um­

\·1el tschu tz vom 19. J>.nner 1984 über die Bestimmung von gP­

fährlichen E; onQerabfäll."n, BGB1.l'Jr. 52/1984, im'~invernehm(.m 

mi t dem l3undesminister fiJ_r Eandel, Gevierbe und Industrie die 

~):i.T()?i·lS 2101 fiJr verbindlich erklärt. Diese b8inhal tet unt8r 

Bezug auf 0.0n Sondr:!rabfallkatalog der Ö1TORH S 2100 jene 

Sondera bnn le, ehe aufgrund ihrer schädl ichen ~~igenschaften 

ein"'~r besonderen Be}landlung und deshai b 0iner Überwachung be­

r3iJrfen (Überwachungs bediirftige 30nderabfiiIle). Damit hat der 

Gesetzge.ber 0.el1. ~ßs8nten In..(181 t der C:IHOJE ~3 2101 zu gel tendern 

~:{echt geD2,cht, somit also über den ::Tlateriellen Inllal t hinaus 

auch ihre X"ormalsei te, die sich ihrersei ts der in den ÖlTORIT;lJ 

S 2000 bis S 2006 bestimmten Begriffe beclient. 

Si:imtliche genan..Ylten ljjml~I·;~:;:'T 1,·rurden im j1ahmen des Pachnormen­

ausschusses 157 llil.b.iallwirtschaft" geschaffen, in welchem 

auch )'Ü tarbei ter des Bundesminish:riums für Umwelt, Jugend 

und Familie Tü tglieder sind, woraus sich zumindest eine in­

offizielle Zustiamung auch dieses Ressorts zu den Arbeits­

ergebnissen des FHA 157 ableiten läßt. 

Bine der Grundlagen füx den Aufbau des Begriffsgebäudes der 

Abfallwirtschaft v.rar die Berücksichtigung der physikalischen 

UnmöGlichkeit einer "Beseitigung l1 von r'Iaterie (tlbAseitigAn: 

machen, daß et"VlaS nicht mehr vorhanden ist", Quelle: TIer 

große Duden, Band 10: Bedeutungs\'Jörterbuch, Ausgabe 1970). 

Dementsprechend. sieht auch die Ö:rJOEI:I 2001 tlAbfallwirtschaft 

Bp.nennungl:m und Defini tionen" Ausgabe vom 1. Juli 1985 

folgendes Begriffsgebäude vor: 

. / . 
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Begriffsplan 

1 Abfallwirtschaft 

/' 

1.1 Abfallvermeidung 
Abfallverringerung 

1 .2. 1 

Abfallbereit­
stellung 

~ 1~~:~f~ng 

~ \ ~ 
1.2.3 1.2.5 1.2.6 1.2.2 

Abfall- Abfall- Abfall- Abfallend-
sarmnlung Zwischen- verwertung behandlung 

lagerung 

Der an Stelle des zugegeben allgemein verwendeten Begriffes 

"Beseitigung" normierte Begriff wäre demnach "Endbehandlung", 
de;r wie folgt definiert wird: "Einsatz mechanisch-physikali­
scher, chemischer und elektrochemischer, biologischer oder 
thermischer Verfahren zur Umwandlung in gasförmige Stoffe 

oder zur Erleichterung der geordneten Ablagerung von Abfällen 
(z.B. durch Redw{tion des Volumens oder durch Hygienisierung) 
und schließlich die direkte geordnete Ablagerung von Abfällen." 

Die vorstehende Überlegung hat seinerzeit auch das Bundes­
ministerium für Gesundheit und Umweltschutz bewogen, in Ab­

weichung vom Erstentvmrf, der als Kurzbezeichnung den Begriff 
"Sonderabfallbeseitigungsgesetz" trug, das geltende Gesetz 
"Sonderabfallgesetz" zu bezeichnen. 

Im nunmehr vorliegenden Novellierungsentwurf scheint nicht 
nur weiterhin der Begriff "Beseitigungtl bzw. tlbeseitigen" 

auf, vielmehr vrurden mit der Änderung gemäß Ziffer 9 im § 9 

Abs. 2 der dort vorgesehene Begriff "Behandlung" durch den 
unkorrekten Begriff "Beseitigung" ersetzt. 

. / . 
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Neben ej.ner generellen Durchforstlmg des Textes des gel ten­

den Sonderabfa.llgesetzes 1n terminologischer Hinsicht -
. A- l' ilT~ ~ "t" n,a-l: ,~irA h"""" b 1 1"' - do n. oe~l ~eüel 19u-,--u \!c:;.'_J a.uc,._ lm ~ c: A S. l1;. 0 _.r 

13egr1ff "Erfassung" mit dem § 5 Abs. 1 zu harmonisieren, wo 

offensichtlich synonym von trSammlung" gesprochen '..,ird -

hic.itte noch folgende textliche Ungenauigkeit des gel ten-
den Sonderabfallgesetzes bereinigt werden können: 

§ 2 Abs. 2 definiert die Beseitigung von Sonderabfällen im 
Sinne dieses Bu.Yldesgesetzes dahingehend, daß sie insbesonderD 

deren Verwert1mg, A blagerlmg oder sonstige Behandlung umfaßt. 

In 0 3 Abs. 4 wird jedoch als Sonderabfallbeseitiger derjAnige 
bezeichnet, der Sonderabfälle verWArtet, ablagert oder sonst 
behandelt. Die Auslassung dos'Jortes 11 insbesondere" hier 

leJ3t die: Frage offen, VJas damit im § 2 A bs. 2 gemeint ist. 

3. Über diese terminologischen Überlegungen hinaus sei hier 
lediglich darauf hinge\'Iiesen, daß diese Novelle Gelegenheit 
geboten h2.tte, darüber zu befinden, ob in Anlehnung an das 
!I VervJertungsge bot n des E-undesdeutschen Abfallgesetzes die 
eher allgemein gehaltene Bestimmung des § 5 Abs. 4, wonach 
bei der schadlosen trBeseitigung tr von Sonderabfällen darauf 

Bedacht zu nel1..men ist, daB Sonderabfälle, deren Verwertung 
möglich und vrirtschaftlich vertretbar ist, einer zweckent­
sprechenden VerVlertung zugeführt werden, in eine verpflichten­
de Regelung umgewandelt hätte vrerden können. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen des Entvrurfes 

Zu Art. I Z 6 (§ 6): 
Im Abs. 1 des Ent'1trurfes ·wird nunmehr die Formulierung flmi t der 

Vollziehung betrauten Behörden" verwendet. Abs. 2 spricht je­
doch weiterhin von flden Organen". Konsequenterweise müßte auch 

hier die Formulierung gemäß Abs. 1 angewendet werden • 

. /. 
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Zu Art. I Z 11 (§ 11 Abs. 3 bis 6): 

Die hier vorgesehene Erweiterung des § 11 wird in dieser Form 

abgelehnt, da sie die schon derzeit herrschende Doppelgleisig­
keit bei gewerblichen Sammlern und Beseitigern nur verschärfen 
~mrde. Die in den neuen Abs. 3 bis 6 des § 11 vorgesehenen 
Voraussetzungen sind ohnehin praktisch nur solche, die bei 

gevlerblichen Sammlern und Besei tigern schon anläßlich der Be­

gründung einer Gewerbeberechtigung zum Tragen kommen, insbe­

sondere dann, wen.'Yl, wie von ho. geplant, das Gewerbe der Sonder­
abfallsaunnler und -besej_ tiger zum konzessionierten Ge .... u~rbe er­

klärt wird. Dies gilt sinngemäß auch für die Entziehung solcher 

Gewerbeberechtigungen. 

Angesichts der auch im Arbeitsübereinkommen zwischen der SPÖ 
und der ÖVP "liber die Bildung einer gemeinsamen Bundesregierung 

festgelegten Zielsetzung der Verwal tungsver~ünfachung sollte 
vielmehr festgelegt vmrdem, daß § 11 des Sonderabfallgesetzps 

nur flIT nicht gewerbliche Sammler und Beseitiger gilt, wobei 
auch § 13 des Sonderabfallgesetzes anzupassen wäre. Nur unter 

dieser Voraussetzung kaml von ho. der zur Diskussion gestellte 

§ 11 mit seinen neuen Abs. 3 bis 6 akzeptiert """erden. 

Zu Art. I Z 12 (§ 11a): 
Für die hier vorgesehene Einfügung eines § 11a betreffend den 
"Sonderabfallbeauftragten" gelten sinngemäß die zu Art. I 
Z 11 gemachten Ausfübrungen, da die Gewerbeordnung 1973 ohne­
hin den gewerberechtlichen Geschäftsführer regelt. 

Zu Art. I Z 13 (§ 14): 
Der Entfall der im geltenden § 14 Abs. 1 erster Satz enthaltenen 
Einschränkung, daß nur solche Anlagen einer Bewilligung bedürfen, 
die im Rahmen von Tätigkeiten im Sinne des § 1 der Lagerung 

oder Beseitigung von Sonderabfällen dienen, wird in den Er­
läuterungen damit begründet, daß an alle Sonderabfalldeponien 
und Beseitigungsanlagen gleiche Gesundheits- und Umweltschutz­
anforderungen zu stellen sind und die derzeit gegebene Ungleich-

./. 
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b~handlung dah0r sac~lich nicht g~r~chtfRrtigt ~rschpint. 

Ob diR vorgf')s~hpn~ AusvJr=d tunt; auf all(.~ Anlagen zur Sammlung, 

1:Jag8rung od~r Tiesej.ticung von SonderabDj,lll:m, ausg0normnp n 

j ener dr~s Euno.l:)she~rps und der Ep.p.r~:sv'-~rvral tung, auch ver­

fassunesl'r,:chtl icll gedt::ckt ist, darauf "lird in den -;~rULute­

rungen nicht rüng~gangRn und RrschRint nac'c. ho. Ansicht frag­

lich. T..'iR abscn1ie~~endr; Beurteilung dip.ser ]'rage müßte dAm 

Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst vorbehalten bleiben. 

Die \'lei teren irü § 1l~ des vorliegenden Gesetzentwurfes gegen­

über der gel tenden ::?assune vorgenommenen ,i~nc1erungen v!8rdp.n 

in den ·"rl:,ixtterungr-m ebenfalls nicht nä.1-ler begründRt. Ofüm­

sichtlicl: stehen diese ~~nderv_ngen in ZUSamrllel1llang mit der 

;-;; infügl.1ng d I=: S § 1 4a. 

Im § 14 Abs. 1 sollte es aus terminologiscllp.n Gründen hp.iBc,n: 

liDie HerstellunG (~rrichtung) von Anlagen •••• Ii Demp.nt­

sprechend sollte es im § 14 J~bs. 3 11ei'3f':n: liBl'ü der ~r­

teilung einer Bei,ü1ligunG (GenehmigunG) dp.r Herstellung 

( ',, . h' ') , 1 11 ,~rrlc_lL;ung, von t.n agen .•..••••. 

Im § 14 /I_OS. 2 sollte es statt tI dü,~ Bestirrunungen!! bp.sspr 

Zu Art. I Z 14 (§ 14): 

Diese Bestimmune; sip.ht für alle im § 14 genannt",m Anlagen einr~ 

eigen/:! Betriebsoewilligung vor. Dazu ist grundsi=i,tzlich folgendes 

zu bemerkAn: 

Die Bestimmungen der Gewerbeordnung 1973, die die Genehmigung 

von gewerblichen Betriebsanlagen regeln, betreffen nicht nur 

die Errichtung, sondern auch den Betrieb der Anlage. \\[e11-11 die 

Auswirkungen der IlJllage oder von Teilen der Anlage im Zei t­

punkt der Genehmigung nicht ausreichend beurteilt werden 

können, kann die Behörde gemäß § 78 Abs. 2 GewO 1973 im Ge­

nehmigungsbescheid anordnen, daß die Betriebsanlage oder T<:ile 

dieser Anlage erst auf Grund einer Betriebsbewilligung in Be­

trieb genommen werden dürfen; sie kann zu diesem Zweck auch 

einen Probebetrieb zulassen oder anordnen. 

./. 

4/SN-30/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)8 von 14

www.parlament.gv.at



- 7 -

Nach dem vorliegenden Gesetzent\vurf würde zu diesem be­

währten Verfa:b...ren nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung 

1973 ein unklares Verfahren nach den Bestimmungen des 
Sonderabfallgesetzes treten: 

Die Voraussetzungen, bei deren Vorliegen der Landeshauptmann 
eine Betriebsbewilligung zu erteilen hat, sind keine anderen 
als die Voraussetzungen fHr die Erteilung der }~rrichtungsbe­
will igung , nällllich die Bedachtnahme auf § 5 Abs. 1 und 2 des 

Sonderabfallgesetzes. Die Höglichkeit der Vorschreibung eines 
Probebetriebes und der Vorscl1reibung von Auflagen ist dem 
§ 78 Abs. 2 GewO 1973 nachgebildet. 
Die Aufnahme des § 14a würde daher fHr gewerbliche Betriebs­
anlagen und fHr Anlagen, die dem Betriebsanlagenrecht der 
Gewerbeordnung 1973 unterliegen, zu Doppelgleisigkeiten und 
Vollziehungsschwierigkeiten sowie zu einem nach ho. Ansicht 

unnötigen Verwaltungsaufwand fUhren. Die vorgeschlagene Vor­
gangsweise steht jedenfalls auch den nach dem ArbeitsHber­
einkommen zwischen der SPÖ und der ÖVP über die Bildung einer 

gemeinsamen Bundesregierung im Bereich des Gewerberechts gebotenen 
BemUhungen um Verwaltungsvereinfachung entgegen. 
Da aus den angefUhrten Gründen gegen den geplanten § 14a und 

die damit im Zusammenhang stehenden Änderungen des § 14 des 

Sonderabfallgesetzes stärkste ho. Bedenken bestehen, werden 
die in Rede stehenden Bestimmungen des vorliegenden Gesetzent­

wurfes abgelehnt. 
Aus der Sicht des Bergbaus gibt die beabsichtigte Regelung 
noch zu folgenden Bemerkungen Anlaß: 
Gemäß dem in das Sonderabfallgesetz neu einzufügenden § 14a 

soll der Betrieb von Anlagen zur Sammlung, Lagerung und Be­
seitigung von Sonderabfällen auch dann einer Bewilligung des 
Landeshauptmannes bedUrfen, wenn die Errichtung einer solchen 
Anlage gemäß § 14 Abs. 1 des Sonderabfallgesetzes keiner ge­

sonderten Bewilligung nach diesem Gesetz bedarf, etwa wenn 
hiefür eine entsprechende Bewilligung nach bergrechtlichen Be­
stimmungen erforderlich ist. 

. / . 
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jedoch 

nicl,t rLUr (li8 '~]:,:C':i.cilt;ung (Jlf'"]):,stellul1;S) der dort g.:::nanntl'!n 

BeJ:'giJ81Janlagen der oergu8Jl(ireHiclw::'l }JP"\lil1igung, sondern 

ümle r Gtl.1.C [-1, deren ~5"~ t rte b (BenU t:;::ung). ")i8S p. Bevli 11 igung 

f18E~m, '·!P.llr.l nötiG auch nur be iris tet, 

zu erteilen, \'lP.:~El 3ceine G8f:;hr6ung von 1:0.1'so11en und dem Be­

',-7i 'i 1 i.g'üllf:·s'-Ip.rbö.f' lüci--c zur ',30. nu tzung ;i,hF'rlas S8nen ,~;achp,n 

und k8i,np 'iiber das zUID.utbare L::l~' hil1ausge~1en(le Del;isti8ung 

der Uj"(J\"Te~.t zu t"::rv12rt8n ist.<uf öff8ntlic t18 ';l1terr:sSeYl (§ 146 

!jus. C ([PS :;jr;rggesr:t:.3p.s 1 'n:)) ist :Gc.,dacht zu l1p.hw'n (SÜ;;lr:: 

~~, 1 46 

Gemi:~ S~ 107 eies J!o.yge;esetzes 1975 unterlieGt der Bergbau, 

sm-re i t iliefii.r lücht ö.ie Gerichte zust~:.ndig sind, rley imfsic~ü 

~er BergbehUrden. In AusUbung ihres AUIsichtsrechtes haben 

die Bereberden (ie '<;i YL~al tung des Beyggesetzes 1 ~j75, der 

auf Gru.ncl dieses 3un/lese;esetzes erlassenen\Teyordnungen und 

der sonstigen von den Bergbehörden anzuwendenden Rechtsvor­

scJ"uiften sO'v-ri~ der darauf b~ruhenden Verfügungen zu über­

vl8,chen, besonders sov!eit sie, u.a., den Schutz des J.Jeb~ns und 

der Gesundheit von }Jersonen und den ,Schutz von Sachen und den 

UnlVleltschutz betr0ffen (siehe § 1)8 Abs. 1 leg.cit.). Im 

,\, bs. 2 des 0 203 leg. ci t. ist in diesem ZusaIllillenhang vorge­

sehen, da(3 die Berghauptmannschaft, nach AYLYlörung der allen­

falls berührten V~rwaltungsbehörden, dem Bergbauberechtigtj:>n, 

J.!'remdunternehmer oder Verwalter die Durchführung der er­

forderlichen Sicherhp.itsvorkehrungen aufzutragen hat, wenn 

durch im § 2 Abs. 1 des Berggesetzes 1975 genannte Tätigkeiten 

das Leben oder die Gesundheit von fremden Personen oder fremden 

Sachen, besonders Gebäuden, Stra8en, Eisenbahnen, \.Jasser- und 

~nergievp.rsorgungsanlagen, gef8.hrdet werden oder eine Ge­
fährdung zu befürchten ist. 

Die im § 14 ades Sonderabfallgesetzes in der Fassung des 

Art. I Z 14 des ':<;ntvJUrfs vorgesehene zusätzliche Bewilligung 

des J~anc1eshauptmannes fi).r die dort genamlten Anlagen ist daher, 

s01:1eit es sich hiebei um Bergbauanlagen handelt, deren Betrieb 
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(Benützung) gemäß den bergrechtlichen Bestimmungen der berg­

behördlichen Bewilligung bedarf, smvohl aus kompetenz­

rechtlichen Überlegungen, als auch aus verwaltungsöko~omischen 
Gr"Linden unbedingt abzulehnen. 

Zu Art. I Z 14 (§14b): 

Zum § 14 b desi~nt\mlrfes betreffend die Enteignung für die 

T~rrichtung von Anlagen zur Sammlung, Lagerung oder Beseitigung 
von Sonderabfällen, einschließlich der erforderlichen Zu­

fahrten, v'lird aus bergbaulicher Sicht folgendes bemerkt: 

a) Uenngleich die Bedeutung der Errichtung von Anlagen zur 

SEunmlung, IJagerung oder Beseitigung von Sonderabfällen und 
die damit zusammenhängenden }Jrobleme bei der Standortwahl 
nicht verkannt werden, so sind doch Sonderabfallanlagen 

- im Gegensatz zum Bergbau - nicht absolut standortgebunden. 
Die Gewinnung von mineralischen Hohstoffen kann nämlich 

nur dort erfolgen, wo diese in der Natur vorkommen. Somit 

ist die absolute Standortgebundenheit ein Wesenselement des 
Bergbaus überhaupt. Im Hinblick darauf, sowie wegen der mit 
dem Bergbau verbundenen spezifischen Gefahren und des daraus 
resultierenden Erfordernisses entsprechender Sicherheits­

vorkehrungen sollten Grundstücke, die Bergbauzwecken dienen, 
von der Enteignung für die oben genannten Zwecke ausgenommen 
werden. Der Abs. 1 des § 14 b sollte daher um folgenden 
Satz ergänzt werden: 

tI Grundstücke, die Bergbauzwecken dienen, sind von der Ent­
eignung ausgeschlossen." 

b) \'lie bereits oben ausgeführt, zeichnet sich der Bergbau durch 

seine absolute Standortgebundenheit aus. Mineralische Roh­
stoffe sind nicht reproduzierbar, ihr Vorrat ist nur be­

grenzt und sie können in Zeiträumen, die selbst für weiteres 

menschliches Planen in Betracht kommen, nicht ergänzt werden. 
Ein Unterbleiben der Gewinnung müßte daher zwangsläufig zu 
einer Beeinträchtigung volkswirtschaftlicher Interessen 

fiiliren. Bei der ~ntscheidung über die Notwendigkeit, den 
Gegenstand und den Umfang der Enteignung sollte daher auch 
auf Grundstücke, die als Gewinnungsstätten mineralischer 
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1~oh8toi'i'e ill ~~"etra.cht ]WInr:l0n, }leclacht t:r.momm~n "lerden. D('~r 

FiJs. 2 eles ~. 14 ~) soJ.lte daher um folg rmden Satz erg~~.nzt 

"',erden: 

i; LuX dieS Jc:::1IH1 or-tge iJuno 811h8 i t von Vorkommen rün8ral i8c118r 

~lohstoff8 is'[; j3e6ac;lt zu nenFlen. 11 

c) Die·-;ig8ntUElSV81':V;:'~J. tYJ.iSS8 08 z~igl ich d8r min~ralisch8n TI.oh­

stoffe sind un-cerschi8dlich. Bergfreie ]!li:>'18raliscrw ~~o~-

zOßen UD/i. kcinn8n von j ecl 8lTI , d8r o",stil'unt8 oerggesetzl iC;l~ 

VOI'al1.ss8tzungen erfUll t, aufg~such t und geVJo:rlTI8ll. vr8rclr~n 

(sj.~;:i.e hi8Z1) 0 1 ;; c~ cl8S Br~rggesetz8s lJ(5). :6unc1ps8ig~ne 

r:üneralische~~oi12 toff!? S teh8n im~ig8ntum des :OunoJ:~s, opm 

QcW Aufsuchungs- und Ge 1!!innungsrecht von G8setz8s Vlr:>gen zu-

Z 10 und § 76 Abs. 1 des Berggesetzes 

19(5). l\!ur grundeigene und sonstige mir:.eralischr:> Rohstoffe 

sind -::igentum des Grundr~igentülners (si.elle lüezu §1 Z 11 und 

12 des Bergg(::;set~M:s 1 ci (5). lJ8s i;igentumsrecht an Grund nml 

Boden erstreckt sich nicht auf bergfreie und bundeseigene 

r:'1inereüische il.o:Clstofre lmd auch nicht auf die Hohlr i3.ume (.!:)ol'r:m, 

ohlem'18sserstofftr;i,ger (siehe 11iezu § 3 Abs. 2 und 
r:) ! ., n' ~ t 1 r' ~ ~ \ n" 
~ Lt A os. c aes uerggese zc;s ~j (:7), \lIaS I ur cleren J.Tützung für 

die SlJeicherung von;;rdgas von Bedeutung ist. Die Aufsuchungs-
, G . 't (. , ~. Rl· r' '. ' t ,. unn :i-evnnnungsrecn e e1nSCDJ.18'o 1C_J Ges i~ne1gungsrecn es D1n-

sichtlich bergfreier mineralischer Rohstoffe) werden durch 

Verleihung bezüglicher Bergbauberechtigungen en-rorben. So­

fern e8 sich um grundeigene mineralische 110hstoffe handel t, 

benötigt man HiT deren Aufsuchung und Gewinnung Schurf- bzw. 

GevJinnungsbevrilligungen (siehe die §§ 88 und 94 des Bergge­

setzes 19(5), die sich jedoch im Eahmen der privatrechtlichen 

Verhältnisse halten müssen (Grundeigentum, Abbauverträge mit 

den Grunde i gent-LLm8 rn) . 

;.legen der dar[?;estell ten, sehr unterschiedlichen 3igentums­

verh~ü tnisse an den mineralischen ftohstoffen und den daraus 

resultierenden sehr unterschiedlichen Hechtsverhältnissen 
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zwischen dem G1-'C.ndeigentümer und dem Bergbauberechtigten 

erscheint es zur vJahrung der Interessen des Bergbaus er­
forderlich, daß dem Bergbauberechtigten im Enteignungs­

verfahren ausdrücklich Parteistellung zuerkannt wird. 

Darüber hinaus sollte auch die zuständige Berghauptmann­

schaft gehört werden. Der Abs. 4 des § 14 b sollte daher 

um folgenden Satz erweitert werden: 
H\'lerden durch die Enteignung Bergbauberechtigungen berührt, 

sind der Bergbauberechtigte und die zuständige Berghaupt­

mannschaft zu hören. Der Bergbauberechtigte hat im Verfahren 
Parteistellung." 
Darüber hinaus gibt die vorliegende Entwurfsfassung eines 
§ 14 b des Sonderabfallgesetzes zu folgenden Bemerkungen 
Anlaß: 
Gemäß Abs. 5 letzter Satz der genannten Entwurfsbestimmung 

soll mit Anrufung des Gerichtes die verwaltungsbehördliche 
Entscheidung hinsichtlich des das rvIehrbegehren abweisenden Teiles 

außer Kraft treten. Damit soll - nach den Erläuterungen -

verhindert werden, daß der Enteignete auf Grund der Anrufung 
des Gerichtes unter Umständen schlechter gestellt ist, als 
er ohne diese wäre. Dies erscheint zwar rechtspolitisch 
\vünschenswert, praktisch erscheint die genannte Entwurfsbe­

stimmung jedoch verfehlt, da sie nicht berücksichtigt, daß 
auch der Enteigner das Gericht anrufen können soll und zwar, 
weil die bescheidmäßig zuerkannte Entschädigung zu hoch sei. 

Da nach der genannten Entwurfsbestimmung nur der ein }lehrbe­

gehren abweisende Teil des verwaltungsbehördlichen Erkenntnisses 
außer Kraft treten soll, könnte der vom Enteigner bekämpfte 
Teil dieses Erkenntnisses vom Gericht nicht überprüft werden. 
Im Abs. 4 des § 14 b sollte es statt "und dessen d/ingliche 
und obligatorische Berechtigte" besser heißen: "und die an dem 

Gegenstand der Enteignung d~inglich oder obligatorisch Be­

rechtigten." 
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Zu Art. I Z 15 (§ 17 -,',,'os. 2): 

~s wird angeregt zu Uberpr~fen, ob der U'oergang von einer 

::') Fona ts-:?rist zu ein~r ;; .•.•• CCagesll.Frist nicht unUJY:'?l'\'rind­

liehe Probleme fUr die Unternehmer beztiglie~ der 8inhaltung 

dieser BestiIllIt:une; auf';Jerfen vJird. 

:uu Art. 111: 

Zur Gesta1 tv.ne; r'ler Vollziehungsklausel im .Art. 111 des vor­

liegenc1er: Gesetzerlt\\fL,lrfes wird auf o.iA :i?unktA 20, 21 und 70 

der Legistischen ~iehtlinien 1979 hingewiesAn. DemAntsprAchend 

mUJte zun~chst in einer eigAnen Ziffer des Art. I § 25 des 

:3tarmngesetz,')s (mtspreclv:-nd ge;~ndert ",rerden, vIobAi auch auf 
" . , "' d T' d t ""(-'~l'~ '7,8/1 ")"°7 .. , t ~ C'.le aurcn 2,S .0un Asgese z .':)J.'j • \:r. "U geanaer e De-

zeichnung A1nigF~r 3undesEliniste>rie>n Bedacht zu nr"!hrJPn ':'lEire. 

Zu beachten ist ferner, daß AS entsprechend der in Art. ] 

Z 1') vorgeseho ne:!1 !.Y:I.dBT'l.mg des § 14 des Sondera'ofallgAsetzes 

im §, 25 Abs. 2 nunJJ1Ahr richtig :neiRAn mU.Gte: 11 § 14:'\..bs. 3". 
:;., iters ist im 0 25 ~~bs. 2 lediglich § 1 Z 1 und 2, nicht 

iedoch ~ 1 Abs. 1 Z 1 und 2 zitiArt. Im Art. 111 Abs. 2 c. .. 

vräre zu besti;lllilen, da':\ sich die Vollzü~hung des Art. I nach 

§ 25 des ::'ono.erabfallgesetzRs in (lAr durch dieses Bundesgesetz 

geänderten Fassung richtig: Art. 111 Abs. 3 ':rLirdA sich dabei 

erübrigen. 

c. Zu den ::~rl~;,uterungAn: 

1. In den ~~rläuterungAn zu Art. I Z 12 müßte es in der dritten 

Zeile des letzten Absatzes statt I! Geschäftsführerll 
11 Sonder-

abfall beauftragterl! he iGen. 

2. In den~rli:;,uterungAn zu Art. I Z 1) erscheint in dAr 

zwei ten Zeile des ersten Absatzes das 'Jort ttDeponiAntt Uber-

flüssig. 

3. Im ersten Jibsatz der~rUiuterungen zu Art. 11 fehlt am i~nde 

des Satzes das 'iort !lI'TUrde". 

25 Ausfertigungen diAser Stellungnahme vIerden u. e. dem Prä­

sidium dAS l~ationalrates üb"~rmi ttel t. 

'-ü>n, am 14. Juli 1987 

'G'ür dpn Bundesminister: 

J e 1 i n 0 k 

• 
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